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BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG 

Am Montag, 11.11.2024, um 14:00 Uhr 
findet im Landratsamt Landshut, großer Sitzungssaal eine 

Sitzung des Kreisausschusses 
mit folgender Tagesordnung statt. 

 

1. Änderung des Landkreisgebiets im Bereich Gemeinde Eching/Stadt Landshut; 
Zustimmung zur Grenzänderung 

 

2. Einrichtung einer gemeinsamen Regionalen Koordinierungsstelle Niederbayern 
für die Zwischen- und Endlagerung hochradioaktiver Abfälle; 
Änderung der Vereinbarung gem. dem Gesetz über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) 

 
(Nr. 1A vom 31.10.2024) 
 
 
 

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG 

Am Mittwoch, 13.11.2024, um 15:00 Uhr 
findet im Landratsamt Landshut, großer Sitzungssaal, eine 

Sitzung des Umweltausschusses 
mit folgender Tagesordnung statt. 

 

1. Naturschutz, Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege; 
Entwurf Haushaltsplanung 2025 (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) 
mit Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 

 

2. Abfallwirtschaft; 
Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung des Landkreises Landshut - 
Gebührenänderung zum 01.01.2025 

 

3. Abfallwirtschaft; 
Haushaltsplan 2025 
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2025 

 
(Nr. 25 vom 06.11.2024) 
 
 
 

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG 

Am Montag, 18.11.2024, um 14:00 Uhr 
findet im Landratsamt Landshut, großer Sitzungssaal eine 

Sitzung des Jugendhilfeausschusses 
mit folgender Tagesordnung statt. 

 

1. Genehmigung Niederschrift „Jugendhilfeausschuss 06.05.2024“ 
 

2. Sachstandsmeldung „Jugendhilfeplanung“ 
2.1. Statusbericht „Kinder- und Jugendhilfe“ 
2.2. Vorstellung/ Tätigkeitsbericht „Verfahrenslotse“ 
2.3. Mobilitätskonzept „50/50 Mobil“ 
2.4. Tagespflege - Ersatzbetreuung 
2.5. „Mobile Sozialarbeit an Schulen“ (MoSaS) 

 

3. Haushaltsberatung „Kinder- und Jugendhilfe“ 
3.1. Zuwendungsanträge freier Träger 2025 
3.2. Haushaltsentwurf Teilhaushalt „Jugendhilfe“ 2025 

 
(Nr. 55 vom 31.10.2024) 
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Vollzug des Wasserrechts und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung; 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Umweltverträglichkeitsvorprüfung zur Plangenehmigung 
für die Veränderung eines vorhandenen Rahmendurchlasses in Lage und Höhe am Irlacher 
Graben auf den Grundstücken Fl.Nrn. 162/0, 161/4, 165/0, 542/9, Gemarkung Geisenhausen, 
Markt Geisenhausen 

Standortbezogene Vorprüfung 

Der Markt Geisenhausen beantragt die Plangenehmigung für die Veränderung eines vorhandenen 
Rahmendurchlasses in Lage und Höhe am Irlacher Graben auf den Grundstücken Fl.Nrn. 162/0, 
161/4, 165/0, 542/9, Gemarkung Geisenhausen, Markt Geisenhausen. 

Gemäß § 5 Abs. 1 und § 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. 
V. m. Ziffer 13.18.2 der Anlage 1 Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“ zum UVPG ist für den natur-
nahen Ausbau von Bächen, Gräben und Rückhaltebecken sowie kleinräumigen naturnahen 
Umgestaltungen eine standortbezogene Vorprüfung durchzuführen.  

Die standortbezogene Vorprüfung hat ergeben, dass die in Anlage 3 Nr. 2.3 genannten 
Schutzkriterium nicht durch das Vorhaben berührt werden und somit keine besonderen örtlichen 
Gegebenheiten vorliegen.  

Die Vorprüfung aller zum Prüfungszeitpunkt bekannten Fakten ergab, dass das Vorhaben keiner 
Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf.  

Dieses Vorprüfungsergebnis wird gemäß § 5 Absatz 2 UVPG bekanntgegeben. Die 
entscheidungsbegründenden Unterlagen können während der allgemeinen Dienststunden – nach 
vorheriger Terminabsprache - im Zimmer 405 des Landratsamts Landshut eingesehen werden. 
 
 
Landshut, 05.11.2024 
Landratsamt Landshut 
-Sachgebiet 23- 
 
Thaler 
 
(Nr. 23-6418.1/6-4-7617 vom 05.11.2024) 
 
 
 
 
 
Landshut, den 07.11.2024 
Landratsamt 
 
gez. 
Dreier 
Landrat 


